
1. Änderung  des  Bebauungsplanes,,Schaföcker"  in  Ermershausen  im  vereinfachten  Verfahren

gemäß  § 13  Baugesetzbuch  (BauGB)

Begründung

l.  Allgemeines

Der  Bebauungsplan,,Scliaföcker"  wurde  vom  Landratsaint  Haßberge  mit  Bescheid  vom  30.01.1984

genelu'nigt.  In der  Sitzung  am 08.04.2013  liat  der  Gemeinderat  Erinersliausen  die  l.  Anderung  des

Bebauungsplanes  besclilossen.

2. Anlass

Der  Bereich  der  ehemaligen  Grundschule  wurde  inneföalb  des Planungsgebietes  als,,Fläclie  für  den

Gemeinbedarf  (z. B. Scl'iule)  festgesetzt.  Naclidem  der  Schulbetrieb  eingestellt  wurde,  ist  es der  Ge-

meinde  Ermersliausen  gelungen,  die  Liegenscliaft  an einen  privaten  Investor  zu  veräußern.  Dieser  hat

bereits  einen  Bauantrag  fiir  den Umbau  zu Wolmzwecken  eingereicht.  Da  diese  Nutzung  durch  die

Festsetzung  im  Bebauungsplan  ausgesclilossen  ist,  kann  ein  Baurecht  für  dieses  Vorhaben  nur  durch

die  Anderung  des Bebauungsplanes  ermögliclit  werden.  Bei  einer  Besprechung  im  Landratsamt  Haß-

berge  hat  sich  außerdem  bestätigt,  dass die  Regelungsdichte  des Bebauungsplanes  in keiner  Weise  mit

den  planungsrechtliclien  Absichten  der  Gemeinde  übereinstimmt.  Vielmelir  wurde  über  die  Jahre  einer

Vielzalil  von  Befreiungen  zugestimmt,  den  Bauherrenwünschen  wurde  fast  ausnalu'nslos  stattgegeben.

3. Ziele

Die  Festsetzungen  sollen,  soweit  möglicli,  auf  die  Mindestvoraussetzungen  eines  qualifizierten  Be-

bauungsplanes  reduziert  werden.  Damit  soll  zunäclist  die  Genehmigungsf'füiigkeit  der  geplanten  Um-

nutzung  des Schulgebäudes  erreiclit  werden.  Gleichfalls  sollen  entbel'irliche  Verwaltungsliandlungen

bei  zukünftigen  Bauvoföaben  reduziert  werden.  Den  Bauherren  wird  damit  vermelirt  die Mögliclikeit

eröffiiet,  das Genehmigungsfreistellungsverfaluaen  zu nutzen  bzw.  verfalirensfreie  Gebäude  oline  die

Erteilung  isolierter  Befreiungen  zu erstellen.

4. Änderungsumfang

Die  in der  bislierigen  Fassung  entlialtene  Fläclie  ftir  den  Gemeinbedarf  entf'fült  und  wird  dem  übrigen

dörfliclien  Mischgebiet  zugeordnet.  Der  Geltungsbereicli  des Bebauungsplanes  bleibt  unverändert.  Die

Festsetzungen  des  Bebauungsplanes  werden  auf  Art  und  Maß  der  bauliclien  Nutzung,  die  Verkelirsflä-

che,  die  überbaubaren  Grundstücksfläclien,  die  von  Bebauung  freizuhaltende  Fläche  entlang  der

B 279,  die  randliclie  Eingrünung  und  die  ebenfalls  von  Bebauung  freizuhaltende  Parkanlage  reduziert.

Auf  den  geplanten  Fußweg  ist  verziclitet  worden,  die  Fläclie  wurde  mit  einem  Privatgrundstück  Ver-

schmolzen.  Die  übrigen  Festsetzungen,  insbesondere  die  gestalterisc]ien,  entfallen  komplett.  Die  ent-

belirliclien  Hinweise  und  Kartenzeiclien  werden  entfernt.

5. Kosten

Durch  die  Bebauungsplanänderung  entstehen  Verwalfüngskosten  beim  Planungsträger  und  den  zu

beteiligenden  Trägerii.  Diesem  relativ  geringfügigen  Aufwand  stehen  der  Nutzen  sowie  die  ZLl  erwar-

tenden  Vereinfachungen  und  Einsparungen  bei  zukünftigen  Baumaßnahmen  gegenüber.
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